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In der ersten Abbildung siehst du eine ZUGELASSENE Form der Bearbeitung von Gesetzestexten für die 
Online-Klausur.  

Erlaubt sind Markierungen, das Unterstreichen von Textstellen und auch Kommentare/Lesezeichen, 
solange sie ausschließlich Paragraphen enthalten.  
In den beiden Beispielen bestehen die Kommentare nur aus dem Paragraphen ohne jegliche 
Beschreibung und zusätzliche Bezeichnung oder Gesetzesbezeichnungen wie zum Beispiel BGB, HGB 
oder StGB. Daher sind diese eine erlaubte Form der Bearbeitung. 

Des Weiteren ist es erlaubt die Suchfunktion in der PDF Datei, sowie die COPY + PASTE Funktion, für 
das Zitieren von Gesetzen, zu verwenden.  

 

 

Erlaubte Kommentierung im elektronischen 
Gesetzestext zur Verwendung in der Online-Klausur 
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In der zweiten Abbildung siehst du eine Version der Bearbeitung von einem Gesetzestext der NICHT 
ZUGELASSEN ist. 

Nicht zugelassen sind Kommentare die über Paragraphen hinausgehen. Wie hier zum Beispiel der 
Vergleich mit einem Paragraphen und dessen komplette Bezeichnung. 

 

 

 

 


